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A1.01.02 Initiative, Referendum, Unterechriftensammlungen 35.2020
Kommunale Volksinitiative "Bezahlbares Wohnen in Dietikon"

Formelle Vorprüfung

Ausgangslage

Mit.schreil'enTO.m25-Novembe'.2019 reichte das Initiativkomitee "Bezahlbares Wohnen in Dieti-
^"l^o^. raMeto.Moura^Buchsackeretrasse3'^
?Idie-k°mm"naleLn.Kiative'?erahlbareswohnenin-D'etiko^
^a8, B^re»nni^s^"ldes^es, !?e.suber.. dlepoli. tische^
zu unterziehen. Nach der formellen Vorprüfung soll mit der Unt9rschriftensammlung"b^omeKn'uw^la

^gmnlemes. Hinwe!sesdel'stadtkanz. lei ineinem Gespräch vom 11. Dezember 2019 wurde der
: noch marginal angepasst und per Mail vom 16. Dezember 20-19-definrtivzu'r'P'rüftjn'g"ei'n-

Die ausformulierte Volksinitiative beinhaltet Folgendes:
Begehren:

'^Gf^e^gewäMe^et:. dass^sich m/ncteste"s em Werte/ aller Mietwohnungen im Eigentum
w^emfjm^agen. ^hnbau^em befindet- die ohne GewinnabsichtendemKnapd^k^ten-
S^nK^X^^^^ von^^=9^W^.^^~
^S^Sedne^^^^melndedasJ^2wüsze ^nt-Dwste^^
Begründung:

D^dlD Hit.ikon. waahstJasant Dieshat. 3msse Kostenfolgen für die Steuerzahlenden, da sie die
Sfr^.we^slf£che"s^e";. sch"fe"-parts/u^^^

'^mmobilienbranche Indirekt subventioniert. da Jede Investition der Wentlichenl^d'
rLE'irags:mdden verkehrswertderlmmobilien und somit die leistungsfrwen G'ewinn'eder^E-

Deli MtäIW!s. !!lNe.ubauquartiare"wle dem ümmaffe" ist für gmsse Teile der Bevölkerung nicht

M't. pmJektenwiedwLimmattalbahn unddem Niderfeld wird der Mietzlns auch In anderen Quartie-
'w'^e!?w-Mensot n'd'eJal1relaf'9 mit ihr9n Steuergeldem undlhrem'Engageme^'zumIe^n'ln
unserer ^ Stadt beigetragen haben, werden "aus /hren'Q'üarfere;i'iwdrängF"üaüt""B'" zum ''GDe"'"
zauuS^nd^SSe n der Quartiere du h hohe Mlet9n Geld- welches im lokalen Gewerbe

 

^, °ffG^LHand. lstdasEigentum vonBoden unddieVe^abe im Baurecht an gemeinnüt-
^ew^b. a^a?eremlulvatwes Geschäft: Erstens erhälf dfe '^dt'DietrkonßhriwhSa'u^cWn-
^^d^te"lwe&CTtfe_tohenLa"dw^ste«er"n9enun^^^^^^
vermögen. Zudem gewährleisten gemeinnützige Wohnbaul^wanegute'DurdTmiac'hung, to^n
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innovativer und ökologischer und fördern das Engagement Ihrer Bewohnenden Innerhalb der Ge-
meinde.

Vorprüfung

Im Rahmen der Vorprüfung durch die Stadtkanzlei wurden keine formellen Mängel festgestellt_Es
sind'samtiiche Anforderungen gemäss §§122 und 123 Gesetz über die politischen Rechte (GPR)
erfüllt, namentlich:

§ 122 GPR
- Korrekte Anzahl Mitglieder im Initiativkomitee;
- Bezeichnung eines Mitgliedes als Vertretung sowie eine Stellvertretung.
§ 123 GPR

Bezeichnung der Gemeinde;
Titel in genügender Form und Begründung;

- Datum der Veröffentlichung im amtlichen Publikationsorgan (vorgesehen);
Vorbehaltslose Rückzugsklausel;

- Namen und Adressen der Mitglieder des Initiativkomitees;
Hinweis auf Straf normen.

Die Vorprüfung beschränkt sich auf die formellen Anforderungen einer Initiative. Die materielle Gül-
tigkeit wird erst nach fristgerechter Einreichung genügend gültiger Unterschriften geprüft.
Der Stadtrat veröffentlicht den Titel, den Text, die Bezeichnung als ausformulierten Entwurf und die
Namen der Mitglieder des Initiativkomitees im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde (§ 125
Abs. 1 GPR).

Der Stadtrat beschliesst:

1. Es wird festgestellt, dass Titel und Begründung der am 25. November 2019 bw. 1 6. Dezember
2019 eingereichten Volksinitiative "Bezahlbares Wohnen in Dietikon" und die Form der entspre-
chenden'Unterschriftenliste den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

2. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, die Veröffentlichung der Volksinitiative im amtlichen Publikati-
onsorgan am 23. Januar 2019 vorzunehmen.

3. Ab Veröffentlichung beginnt die sechsmonatige Frist für die Sammlung der Unterschriften. Damit
die Initiative zustande kommt, muss das Begehren von mindestens 500 Stimmberechtigten der
Stadt Dletikon unterzeichnet sein.

4. Gegen diesen Beschluss kann innert 5 Tagen ab amtlicher Publikation beim Bezirksrat Dietikon,
Bahnhofsplatz 10, 8953 Dietikon, schriftlich Stimmrechtsrekurs erhoben werden. Die indreifa-
eher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antragund dessen Begründung ent-
halten.

Mitteilung durch Protokollauszug an:
Aurora Melo Moura, Vertreterin des Initiativkomitees, Buchsackerstrasse 3, 8953 Dietikon;
Sekretariat Gemeinderat;
Stadtkanzlei;
Leiterin Einwohnerkontrolle;
Stadtpräsident.
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N/^/IENS DES STADTRATES

toger Bachmann
Stadtpräsldent

ViktoVLädermann
Stadtechreiber-Stv.

versandt am: f 5. Jan. y^
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